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Dornbirner

Gemeindebtart.
Erscheint jeden Sonntag.  Preis: ganzjährig K 2•— (mit Postversendung K 3·20), einzelne Nummern 10 h — Einschaltungenkosten 10 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Nr. 38. Sonntag, 21. September 1902. 33. Jahrg.

Jene Parteien, welche lebende Zäune längs derKundmachungen.
Reichsstraße besitzen und dieselben während des abgelaufenen
Sommers noch nicht entsprechend geschnitten haben, werden auf Grund
der Bestimmungen der bestehenden Straßenpolizeiordnung auf¬Dienstag den 23. d. Mts., ist
gefordert, dieselben bis längstens Ende September d. J. derar
zu schneiden, daß deren Höhe 1•30 m und deren Breite vonVieh= u. Krämermarkt.
der Zaunmitte gegen die Straße zu 30 cm nicht überschreitet,Krämer, welche einen Marktstand wünschen, haben dies und haben sich die Parteien den Anordnungen der Straßen¬im Gemeindeamte Nr. 9 zu melden organe zu fügen.

Die abgeschnittenen Zweige sind vom Straßengrunde so¬Bestimmungen für den Viehmarkt.
gleich zu entfernenDas Rindvieb darf nur durch die mittlere, beim Gasthaus Diejenigen Besitzer lebender Zäune, welche vorstehendemzum Anker hinaufführende Zufahrtsstraße (Rindergasse) auf= und Auftrage nicht rechtzeitig nachkommen, haben zu gewärtigen,abgetrieben werden.
daß die erforderlichen Arbeiten auf ihre Kosten durchgeführtPferde, Ziegen und Schafe dürfen nur durch die beim
und sie überdies mit einer Geldstrafe belegt werden.Spiegel'schen Haus in der Eisengasse zum Viehmarktplatze führende K. k. BezirkshauptmannschaftStraße (Roßmarktgasse) auf= und abgetrieben werden und

Feldkirch, am 12. September 1902.Schweine dürfen nur auf der beim Gasthaus zum Kreuz
Zigau.auf den Schweinemarktplatz führenden Straße (Viehmarktgasse

auf= und abgefahren werden.
Gewerbliche Fortbildungsschule Vornbirn.Für jedes auf den Markt geführte Stück Vieh istein

Die Einschreibung für das Schuljahr 1902/1903Standgeld zu entrichten und zwar für findet Sonntag, den 28. d. Mts. von 10—12 Uhr1 Pferd 40 Heller,
vormittags im Zeichensaale der Realschule statt; hiebei hat jederRindvieh 20 Heller, Schüler einen Lehrmittelbeitrag von 2 Kronen zu entrichten.Schwein, Schaf oder Ziege 10 Heller. Zum Besuche der gewerblichen Fortbildungsschule sind

Für das Rindvieh ist das Standgeld beim Abtriebe nach dem Gesetze vom 23. Februar 1897 alle Lehrlinge ver¬für
die übrigen Tiere aber beim Auftriebe zu entrichten pflichtet, welche den gewerblichen Fortbildungs= oder einen

und wird ersucht das Geld bereit zu halten. anderen mindestens gleichwertigen Unterricht noch nicht mit Er¬
folg absolviert habenNach dem Seuchengesetze vom 29. Februar 1880, Abs. 8b,
2.1sowie der Statth=Verordnung vom 2. Sept. 1891, Zl. 20629, Der Schulausschuß.

müssen auch im inländischen Verkehre für sämtliches Rind¬
vieh, sowie für Schweine, welche auf den Markt ge¬ Alpe Gschwendt.
bracht werden, Viehpässe beigebracht werden Morgen Montag den 22. September kommt das ViehDie Viebpässe sind immer am Tage vor dem Viehmarkte ans Land und kann nachmittags 2 Uhr vom Viehmarktplatz
abzuholen, nachdem am Markttage zu diesem Zwecke keine abgeholt werden.
Pässe mehr ausgestellt werden. Am gleichen Tage abends 8 Uhr werden in der „Krone“

imDie Viehpässe sind an folgenden Stationen zu haben: Oberdorf mehrere Streuenummern versteigert. Dieselben
sind zur Ansicht ausgesteckt.In Markt: bei Tierarzt Vonach, Riedgasse.

Dornbirn, am 21. September 1902.Martin Thurnher, Gechelbach.
Der Stadtrat.Joh. Kaufmann, Unterfallenberg

Hatlerdorf:„ Mart. Mayer, Mittelfeldstraße. Fahren.Oberdorf:„ Gebhard Wehinger, Weppach. Zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf denWatzenegg„ Josef Albrich, Watzenegg.„ Straßen (§ 27 Abs. 3 G.=O) wird folgendes verordnet
Kehlegg:* „Andr. Kaufnann, Kehlegg. 1. Fuhrwerke sollen rechts ausweichen und links
Haselstauden vorfahren.„ „ Jos. Ant. Oelz, Mühlegasse.
Heilgereuthe: 2.Johann Wirth.„ Radfahrer haben innerhalb des bewohnten Teiles der

Gemeinde langsam zu fahren.Dornbirn, am 19. September 1902. Dornbirn, am 19. September 1902.
Der Stadtrat. Der Stadtrat.


